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Beschluss iiber die Anpassung kantonsratlicher Verordnungen an das Gesetz iiber die Mittel- und Hochschulen

geltendes Recht

Anderungsantrage Regierungsrat vom 5.11.2013

Keine Anderungsantrage der parlament. Kommission

Keine Haupténderung.

1. Der Erlass bGS 142.211 (Besoldungsverordnung;
BVO), Stand 1. Januar 2011, wird wie folgt geandert:

Art. 14

Dienstaltersgeschenk

' Die vorgesetzte Stelle meldet dem Personalamt
zwei Monate vor dem Dienstjubildum die Bezugsart
des Dienstaltersgeschenkes.

2 Flr die Berechnung des Dienstalters werden alle
Dienstjahre beim Kanton bertcksichtigt.

% Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit, Unfall,
militarischen und ahnlichen Dienstleistungen von we-
niger als 24 Monaten sowie bezahltem Urlaub von
weniger als sechs Monaten wird diese Zeit fur die
Berechnung der Dienstjahre mitgezahlt. Bei Mutter-
schaft besteht keine zeitliche Einschrankung.

“ Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nach
Art. 18 PG werden keine Leistungen pro rata tempo-
ris gewahrt.

5 Lehrende an kantonalen Schulen und Fachperso-
nen der Logopéadie und Psychomotoriktherapie be-
ziehen den Ferienanteil in der unterrichtsfreien Zeit.

® Aufgehoben.

Art. 18

Lohnbestimmung fir Lehrende an kantonalen Schulen
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' Die Lehrenden werden ohne Funktionsbewertung
folgenden Kategorien zugeteilt:

a) Kategorie A: Lehrende mit akademischer und
padagogischer Ausbildung, diplomierte Lehrende
an Berufsschulen und Lehrende fiir Bildnerisches
Gestalten, Musik und Sport, die Klassenunterricht
erteilen und eine anerkannte padagogische Ausbil-
dung fiir die Sekundarstufe Il vorweisen kénnen.

b) Kategorie B: Lehrende mit akademischer Ausbil-
dung, die nicht Uber eine entsprechende padagogi-
sche Ausbildung verfiigen.

c) Kategorie C: Lehrende mit Lehrbeféhigung fir die
Sekundarstufe I, Lehrende mit Fachhochschul- und
padagogischer Ausbildung, Lehrende mit Meister-
prufung bzw. héherer Fachpriifung und padagogi-
scher Ausbildung und Lehrende, welche Einzelun-
terricht erteilen.

d) Kategorie D: alle ibrigen Lehrenden

2 Sie werden wie folgt in die Gehaltsklassen eingeteilt
(funktionelle Lohnbestimmung):

Tabelle

Ab dem 11. Dienstjahr: Gehaltsklasse 14 (Minima
und Maxima der Gehaltsklassen werden entspre-
chend gesenkt)

% Die individuelle Lohnbestimmung richtet sich sinn-
gemass nach Art. 5. Der Lohn fiir Studienabgange-
rinnen und Studienabganger einer Kategorie ent-
spricht dem jeweiligen Minimum der Gehaltsklasse
11. Beim Wechsel in die Gehaltsklasse 14 ist der je-
weilige Minimallohn oder ein bestehender héherer

Ab dem 11. Dienstjahr: Gehaltsklasse 15 (Minima
und Maxima der Gehaltsklassen werden entspre-
chend gesenkt)

® Die individuelle Lohnbestimmung richtet sich sinn-
gemass nach Art. 5. Der Lohn fiir Studienabgange-
rinnen und Studienabganger einer Kategorie ent-
spricht dem jeweiligen Minimum der Gehaltsklasse
11. Beim Wechsel in die Gehaltsklasse 15 ist der je-
weilige Minimallohn oder ein bestehender héherer
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Lohn garantiert.

* Der Gehaltsanspruch fiir das 1. Semester eines
Schuljahres erstreckt sich vom 1. August bis zum

31. Januar, derjenige flr das 2. Semester vom 1. Fe-
bruar bis zum 31. Juli.

® Der Regierungsrat erlasst Weisungen Uber weitere
Kriterien fur die individuelle Lohnbestimmung sowie
die Entschadigung von Stellvertretungen und beson-
deren Aufgaben.

® Fur kantonale Lehrende an Volksschulabteilungen
kantonaler Schulen gemass Schulgesetz" richtet sich
die Besoldung nach der Verordnung Uber die Anstel-
lung der Lehrenden an den Volksschulen?.

Lohn garantiert.

2. Der Erlass bGS 411.1 (Verordnung zum Gesetz
Uber Schule und Bildung; Schulverordnung), Stand
1. Januar 2013, wird wie folgt geandert:

Art. 2

Volksschulangebote des Kantons

' Der Kanton kann zentrale Schulen auf der Volks-
schulstufe fuhren, wenn nur wenig Lernende in jeder
Gemeinde ein Schulangebot nutzen (z.B. nachobliga-
torische Schuljahre, Férderangebote, Sonderschu-
len) oder wenn eine Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinden gemass Art. 1 nicht sinnvoll oder méglich
ist.

2 FGhrt der Kanton anstelle der Gemeinden Schulen
auf der Volksschulstufe, leisten die entlasteten Ge-
meinden dafiir kostendeckende Schulgelder, redu-
ziert um den Betriebskostenbeitrag geméass Art. 45

" bGS 411.0
2 bGS 413.12

' Der Kanton kann zentrale Schulen auf der Volks-
schulstufe fihren, wenn nur wenig Lernende in jeder
Gemeinde ein Schulangebot nutzen (z.B. Forderan-
gebote, Sonderschulen) oder wenn eine Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinden gemass Art. 1 nicht sinn-
voll oder moglich ist.
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Schulgesetz.

Art. 6

Sekundarstufe |

' Die Sekundarstufe | ist die Oberstufe der Volks-
schule und umfasst das 7.-9. Schuljahr. Das 9.
Schuljahr der Mittelschulabteilungen an der Kantons-
schule gehort zur Sekundarstufe II.

2 Die 7.-9. Klassen der Sekundarstufe | kdnnen nach
folgenden Modellen geflihrt werden:

a) kooperatives Modell (homogene Stammklassen mit
verschiedenen Leistungsanforderungen; Niveau-
gruppen in einzelnen Fachern);

b) integriertes Modell (heterogene Stammklassen; Ni-
veaugruppen in einzelnen Fachern);

c) separatives Modell (Sekundarschule, Realschule).

% Das zehnte Schuljahr wird durch eine Gemeinde al-
lein, durch mehrere Gemeinden zusammen, durch
den Kanton oder durch Vereinbarung in ausserkanto-
nalen oder privaten Schulen angeboten.

4 Das Departement Bildung kann fir die Sekundar-
stufe | andere Organisationsmodelle bewilligen.

® Aufgehoben.

Art. 13

Schulen der Sekundarstufe I
a) Kantonsschule Trogen

' Das Leistungsangebot (Produktegruppen) der
Kantonsschule besteht aus:

a) Gymnasium mit je zweijahriger Grund- und
Schwerpunktsausbildung (9.-12. Schuljahr);

Art. 13 Aufgehoben.
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b) Berufsfachschule Wirtschaft und Berufsmaturitat;
c) Fachmittelschule mit Fachmaturitat;

d) Nebenbetrieb (Mensa).

2 Die Kantonsschule kann zusatzlich fiihren:

a) Sekundarstufe | (7.—9. Schuljahr);

b) Angebote fur Lernende mit besonderen Bedurfnis-
sen und Begabungen auf der Sekundarstufe Il;

¢) Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung;
d) Briickenangebote.

® Die zusatzlichen Angebote geméss Abs. 2 sind vom
Regierungsrat zu genehmigen. Sie sind in der Regel
kostendeckend zu fiihren.

* Die Lehrplane halten sich beim Gymnasium an das
eidgendssische Maturitdtsanerkennungsreglement,
bei der Berufsfachschule Wirtschaft und Berufsmatu-
ritat an den Rahmenlehrplan des Bundesamtes fir
Berufsbildung und Technologie und bei der Fachmit-
telschule an den Rahmenlehrplan der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz.

5 Der Betrieb der Kantonsschule orientiert sich an ei-
nem Tagesschulmodell.

¢ Die Kantonsschule kann gegen entsprechende Ent-
schadigung in allen Abteilungen auch ausserkanto-
nale Lernende aufnehmen.

" Der Kantonsrat bewilligt der Kantonsschule ein Glo-
balbudget. Dies geschieht auf Basis des durch den
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Regierungsrat genehmigten Businessplans.

Art. 14

b) Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Mittelschulen

' Der Regierungsrat kann mit andern Kantonen Ver-
einbarungen Uber eine Zusammenarbeit im Bereich
der Mittelschulen, tGber den Schulbesuch von Lernen-
den in den entsprechenden Institutionen und Uber die
Kostentragung abschliessen.

Art. 14 Aufgehoben.

Art. 23

Beitrédge der Erziehungsberechtigten und Studierenden

' In der Volksschule kdnnen von den Erziehungsbe-
rechtigten angemessene Kostenbeitrage verlangt
werden fur:

a) spezielle obligatorische Schulveranstaltungen, ins-
besondere fur Schulreisen, Schulverlegungen,
Sportwochen und Sonderwochen;

b) ausserordentliche Materialkosten im Werken und
in der Hauswirtschaft.

2 Alifallige Geblhren fir Aufnahmeverfahren in die
Mittelschule werden vom Regierungsrat festgelegt.

% Besuchen Lernende aufgrund einer Vereinbarung
des Kantons ausserkantonale Schulen der Sekundar-
stufe Il, missen die von der Schule bzw. von deren
Standortkanton fiir die eigenen Lernenden festgeleg-
ten Kostenbeitrdge und Gebuhren von den Erzie-
hungsberechtigten ibernommen werden.

* Fir Studierende an Schulen der Tertiarstufe (Uni-

versitaten, Fachhochschulen, Hohere Fachschulen),
fur welche der Kanton aufgrund von Vereinbarungen
das Schulgeld Gbernimmt, kann der Kantonsrat eine

Art. 23

Beitrédge der Erziehungsberechtigten

'Von den Erziehungsberechtigten kénnen angemes-
sene Kostenbeitrage verlangt werden fur:

2 Aufgehoben.

% Aufgehoben.

* Aufgehoben.
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angemessene Kostenbeteiligung der Studierenden
festlegen, insbesondere bei Zweitstudien und Nach-
diplomstudien.

5 Von den Lernenden und Erziehungsberechtigten
wird erwartet, dass sie sich personlich fiir eine erfolg-
reiche Ausbildung einsetzen.

Art. 30

Schulversdumnisse, Urlaub

' Bei Schulversdumnissen von Lernenden haben de-
ren Erziehungsberechtigte der Klassenlehrperson
eine schriftliche Begriindung einzureichen. Volljahri-
ge Lernende unterzeichnen die Entschuldigung sel-
ber.

2 Gesuche um Beurlaubung von Lernenden sind
rechtzeitig an die Schulleitung zu richten. Diese ent-
scheidet Uber die Bewilligung.

% Bussen nach Art. 33 Abs. 3 Schulgesetz werden auf
Mitteilung der Schulleitung durch die Strafverfol-
gungsbehdrden nach den Regeln der Straf-
prozessordnung" verflgt.

4

' Bei Schulversdumnissen von Lernenden haben de-
ren Erziehungsberechtigte der Klassenlehrperson
eine schriftliche Begriindung einzureichen.

Art. 36

Lehrmittel

' Der Einkauf und die Auslieferung der verbindlichen
und empfohlenen Lehrmittel fir die Volksschule er-
folgt durch das Departement Bildung. Es kann diese
Aufgabe der Lehrmittelverwaltung eines andern
Kantons oder Privaten Ubertragen.

" bGS 321.1

' Der Einkauf und die Auslieferung der verbindlichen
und empfohlenen Lehrmittel erfolgt durch das Depar-
tement Bildung. Es kann diese Aufgabe der Lehrmit-
telverwaltung eines andern Kantons oder Privaten
Ubertragen.



http://bgs.ar.ch/data/321.1/de
christian.aegerter_20
Schreibmaschinentext
geltendes Recht

christian.aegerter_21
Schreibmaschinentext
Änderungsanträge Regierungsrat vom 5.11.2013

christian.aegerter_22
Schreibmaschinentext
Keine Änderungsanträge der parlament. Kommission


1200.121 - Beilage 2.1

geltendes Recht

Anderungsantrage Regierungsrat vom 5.11.2013

Keine Anderungsantrage der parlament. Kommission

2 Das Departement Bildung kann in Ausnahmefallen
eigene Lehrmittel produzieren.

% Die Abgabe der Lehrmittel an die Lernenden der
Volksschule erfolgt in der Regel leihweise; ausge-
nommen ist das eigentliche Verbrauchsmaterial.

“ In der Volksschule Gbernehmen die Schultrager die
Kosten fiir die Lehrmittel, ab der Sekundarstufe Il die
Lernenden.

% Die Abgabe der Lehrmittel an die Lernenden erfolgt
in der Regel leihweise; ausgenommen ist das eigent-
liche Verbrauchsmaterial.

* Die Schultrager Gbernehmen die Kosten fiir die
Lehrmittel.

Art. 47

Kantonale Kommissionen

' Der Regierungsrat erlasst fir die Volksschulkom-
mission und die Mittelschulkommission Pflichtenhef-
te, in welchen die Aufgaben und Kompetenzen gere-
gelt sind.

2 Fir die Vertretung der Lehrenden in den kantonalen
Kommissionen gemass Art. 48 und 49 Schulgesetz
steht dem kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverein
(Volksschulkommission) und dem Konvent der
Kantonsschule (Mittelschulkommission) ein Vor-
schlagsrecht zu.

3 FUhrt der Kanton an kantonalen Schulen Volks-
schulangebote gemass Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Schulge-
setz, sind die Gemeinden, fiur welche der Kanton das
Angebot fuhrt, in den entsprechenden Aufsichtskom-
missionen vertreten.

Art. 47

Volksschulkommission

' Der Regierungsrat erlasst fir die Volksschulkom-
mission ein Pflichtenheft, in welchem die Aufgaben
und Kompetenzen geregelt sind.

2 Fir die Vertretung der Lehrenden in der Volksschul-
kommission steht dem kantonalen Lehrerinnen- und
Lehrerverein ein Vorschlagsrecht zu.

Keine Fremdaufhebungen.

V.
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Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten.
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